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VORWORT

Nachfolgend sind für die Unternehmen der LANGGROUP die Anforderungen und Grundsätze definiert. Es wird aufgezeigt, was  
unsere Lieferanten von den Unternehmen der LANGGROUP erwarten können sowie festgelegt welche Anforderungen unsere  
Lieferanten, Auftragnehmer und deren Subunternehmer erfüllen müssen. Zu den Lieferanten und Geschäftspartnern zählen die  
Anbieter von Komponenten und Material, indirekten Waren sowie Dienstleister, Berater, Lohnhersteller und alle, die für die  
Unternehmen der LANGGROUP Produkte liefern oder Dienstleistungen erbringen.

Der LANGGROUP Verhaltenskodex für Lieferanten beschreibt die Grundlagen, welche von unseren Lieferanten hinsichtlich der  
Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, Korruption und Bestechung, Sozial- und Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit und Umwelt 
erwartet werden.

Ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex kann für die LANGGROUP in letzter Konsequenz Grund und Anlass sein, die  
Geschäftsbeziehungen einschließlich aller zugehörigen Lieferverträge zu beenden.
 

EINHALTUNG VON GESETZEN  
UND VORSCHRIFTEN

Das Lieferantenmanagement der LANGGROUP fordert und fördert eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Lieferanten und 
der LANGGROUP. Durch Einhaltung der nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften einschließlich der Internationalen 
Arbeits organisation (ILO) und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, Branchen standards und allen 
relevanten gesetzlichen Bestimmungen, sichern wir diese ökonomisch, ökologisch und soziale Prinzipien. 
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INTEGRITÄT, BESTECHUNG UND COMPLIANCE

Die LANGGROUP erwartet, dass ihre Lieferanten alle relevanten Gesetze und Vorschriften betreffend Datenschutz, Korruption,  
Bestechung und Betrug einhalten. Des Weiteren stellen wir die Forderung einer fairen und verantwortungsvollen Marktteilnahme.

DATENSCHUTZ:
Unsere Lieferanten beachten alle jeweils gültigen Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere von Mitarbeitern, 
Geschäftspartnern und Kunden.

KORRUPTION/BESTECHUNG:
Betriebliche und private Interessen sind grundsätzlich voneinander zur trennen. Der Lieferant stellt sicher, dass seine Mitarbeiter 
und Subunternehmer LANGGROUP Mitarbeitern keine Vorteile anbieten, versprechen oder gewähren, welche einen Auftrag oder 
eine Bevorzugung im geschäftlichen Verkehr erzielen sollen.

Geschenke und Einladungen dürfen nur einen geringen finanziellen Wert aufweisen und müssen den üblichen Usus entsprechen.  
In Zweifelsfällen ist die Teilnahme an Veranstaltungen von Geschäftspartnern, die Einladung zu Geschäftsessen durch Externe und 
die Entgegennahme von Geschenken von externen Personen bzw. Organisationen, mit dem direkten Vorgesetzten abzustimmen. 

WETTBEWERBS- UND KARTELLRECHT

Die LANGGROUP erwartet, dass ihre Geschäftspartner alle relevanten wettbewerbsrechtlichen Vorgaben einhalten und die Kartell-
gesetze beachten. Es werden keinerlei rechtswidrigen Absprachen und Vereinbarungen getroffen, noch werden möglicherweise 
vorhandene marktbeherrschende Stellungen missbräuchlich ausgenutzt.

GELDWÄSCHE:
Der Lieferant beteiligt sich nicht an Aktivitäten der 
Geldwäsche und hält die geltenden gesetzlichen 
Verpflichtungen zur Prävention ein.

EXPORT- UND IMPORTKONTROLLEN:
Der Geschäftspartner hält alle geltenden Gesetze für 
den Import und Export von Gütern und Dienst-
leistungen sowie der anwendbaren Embargos und 
Sanktionen ein.
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SOZIAL- UND ARBEITSBEDINGUNGEN

Die LANGGROUP fordert, dass ihre Geschäftspartner die Grundrechte ihrer Arbeitnehmer anerkennen und verpflichten sich diese 
nach Vorgabe der Gesetzgebung einzuhalten und mit Achtung und Würde zu behandeln.

FOLGENDEN BESTIMMUNGEN SIND BESONDERS HERVORZUHEBEN:

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ:
Der Lieferant muss seinen Arbeitnehmern in Einhaltung aller anwendbaren Gesetzte und Vorschriften sichere und gesundheits-
verträgliche Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Unsere Geschäftspartner erfüllen alle relevanten Gesundheits- und  
Sicherheitsvorschriften.

FREIER WILLENSENTSCHLUSS:
Die LANGGROUP untersagt jegliche Arten von Zwangsarbeit und lehnt diese strikt ab. Sämtliche Mitarbeiter erbringen ihre  
Arbeitsleistung aufgrund eines freiwilligen Willensentschlusses und ohne Androhung von Gewalt oder sonstigen Übeln, gemäß der 
Bestimmungen der ILO (Internationalen Arbeitsorganisation).

VERBOT VON KINDERARBEIT:
Der Lieferant verpflichtet sich, keine Kinder zu beschäftigen und stellt sicher, dass seine eigenen Lieferanten ebenfalls keine Kinder 
beschäftigen. Kinderarbeit ist nach der ILO und den nationalen Gesetzen strengstens verboten.

ARBEITSZEITEN:
Alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards werden von unseren Geschäftspartnern eingehalten. 

VERGÜTUNGEN UND LEISTUNGEN:
Unsere Lieferanten entlohnen ihre Mitarbeiter nach geltenden Gesetzen, Vorschriften und Branchenstandards.

KEINE DISKRIMINIERUNG UND CHANCENGLEICHHEIT:
Die LANGGROUP verankert, dass keinerlei Diskriminierung gegenüber Mitarbeitenden oder Bewerbenden aus Gründen der  
ethnischen Herkunft, der Nationalität, des Geschlechts, der Schwangerschaft oder Elternschaft, des Familienstands, des Alters, der 
Religion oder Weltanschauung und Mobbing geduldet wird. Geschütze Merkmale des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
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ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT

Die LANGGROUP erwartet von ihren Lieferanten kontinuierliche Verbesserung der Unternehmensstruktur im Sinne des Umwelt-
schutzes und die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften sowie international anerkannten Standards zum Schutz der 
Umwelt.

• Reduktion des Abfalls und der Emissionen in die Luft, den Boden und in die Gewässer
• Behandlung von Chemikalien und gefährlichem Müll in umweltverträglicher Weise 
• Beitrag zum Recycling und zur Weiterverwendung von Materialien und Produkten
• Verbesserung der Energieeffizienz in den eigenen Produktionsprozessen
• Gesetzlichen Regelungen zu Konfliktmaterialien
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FAZIT

Das Lieferantenmanagement spielt heute eine zentrale Rolle innerhalb des Beschaffungsprozesses. Es umfasst die Schritte von der 
Identifikation potenzieller Lieferanten über die Bewertung bis hin zur Kontrolle und Steuerung der Lieferanten-Abnehmer-Beziehung. 
Von großer Bedeutung sind hierbei der Austausch und das Management von Informationen zwischen beiden Parteien. Der Prozess 
des Lieferantenmanagements als Weiterentwicklung der traditionellen Beschaffung ist heute zunehmend von wettbewerbs-
entscheidender Bedeutung.

Die LANGGROUP strebt eine vertrauensvolle und langfristige Partnerschaft mit ihren Lieferanten an. Partnerschaftliches Handeln ist 
im Interesse beider Vertragspartner. Hierfür ist eine kontinuierliche Verbesserung in allen Bereichen unerlässlich. Dies gilt sowohl für 
die Lieferanten der LANGGROUP als auch für die LANGGROUP selbst. Die Lieferanten der LANGGROUP leisten mit ihrer Innovations-
fähigkeit und dem Willen zur stetigen Verbesserung einen wichtigen Beitrag dazu, die LANGGROUP weiter zu stärken und sie auf 
ihrem Wachstumsweg zu begleiten. 

Bei schweren Verstößen, insbesondere der Begehung von Straftaten, behalten wir uns angemessene Maßnahmen vor. In letzter 
Konsequenz kann dies Grund und Anlass sein, die Geschäftsbeziehungen einschließlich aller zugehörigen Lieferverträge zu beenden 
und die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen einzufordern. 

Die aktuelle Version des Verhaltenskodex (CODE OF CONDUCT) können Sie auf unserer Homepage abrufen.

https://www.technolit.de/media/code_of_conduct_langgroup.pdf
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